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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1968

Norm

ABGB §1298

ABGB §1304 A1

AHG §2 Abs2

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage einer Verletzung der Rettungsp5icht (hier Vergleich mit jener Firma, welche die

erforderlichen Zusatzgeräte im "Ausgleichsfahrzeug" fehlerhaft montiert hatte) können in besonders gelangten Fällen

auch bei wirtschaftlichen und sonstigen persönlichen Verhältnisse des Geschädigten eine Rolle spielen. Den

Geschädigten tri=t in Anbetracht seiner Rettungsp5icht die Last des Beweises für die Unzumutbarkeit weiterer Schritte

gegen einen Dritten.
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